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Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) wegen Wohnungsvergabe an 

Menschen mit Schwerbehinderung  

Ihre  E-Mail vom 30.10.2023 

 

Sehr geehrter Herr ███ , 

 

in der o. g. Angelegenheit bestätige ich den Eingang Ihrer E -Mail vom 30.10.2023. 

 

Sie  bitten  die  Bundesanstalt  für  Immobilienaufgaben  (BImA)  um  Informationen  bzw.  Dokumente  zur 

Wohnungsvergabe an Menschen mit Schwerbehinderung . 

 

Konkret beantragten Sie die Zusendung der „Richtlinien zur Vergab e von Wohnraum in der Vergabeho-

heit  der  BImA“. Zudem w ird um Erläuterung  gebeten, ob  eine Abstimmung mit den Vertretungen der 

Schwerbehinderten Menschen erfolgt.  

 

Ihren Antrag stützen Sie ausdrücklich auf das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG),  das Um-

weltinformationsgesetz (UIG) und das Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbrau-

cherinformation (VIG). Der Stabsbereich Recht ist innerhalb der BImA für solche Anträge zuständig.  

 

████████████████████████ █████████████████████

██████████████████████████████████████████████

██████████████████████████ ███████████ ███████

UIG ist e███▏▎█████▏▎▎████████████████████ ▎██████ ████ ▎

IFG. 

 

Nach Rückmeldung des zuständigen Fachbereichs  kann ich Ihnen zu Ihren Anliegen nunmehr folgende 

Auskunft erteilen: 

 

Die Wohnungsvergabe von Wohnungen im Rahmen der Wohnungsfürsorge des Bundes erfolgt nach 

der Verwaltungsv orschrift „Allgemeine Grundsätze der Wohnungsfürsorge“ (s. Anlage). Diese Vorschrift  

wurde  durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF) federführen d verfasst. Insoweit erfolgt auch 
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eine Abstimmung mit der BImA, die mit der operativen Durchführung der Wohnungsfürsorge des Bun-

des betraut ist. Die Entscheidung, wen (abgesehen von der BImA) das BMF im Rahmen der Ressort-

beteiligung in welchem Umfang beteiligt, obliegt dem BMF in eigener Zuständigkeit. Soweit Wohnungen 

im Bestand der BImA nicht für Zwecke der Wohnungsfürsorge benötigt werden, erfolgt die Vermietung 

unter Einhaltung aller gesetzlicher Vorgaben am freien Immobilienmarkt. 

 

Ich gehe davon aus, dass sich Ihr Anliegen mit obenstehender Auskunft erledigt hat. Um Missverständ-

nisse zu vermeiden, mache ich vorsorglich darauf aufmerksam, dass das IFG keine Verpflichtung der 

um Auskunft ersuchten Behörde enthält, bei ihr nicht vorhandene Informationen bei Dritten zu beschaf-

fen. 

 

Da es sich vorliegend noch um eine einfache Auskunft im Sinne von § 10 Abs. 1 S. 2 IFG handelt, 

werden für diese Informationen keine Gebühren erhoben. Ich mache allerdings vorsorglich darauf auf-

merksam, dass der bislang entstandene Verwaltungsaufwand bei einer Fortführung des Verfahrens zu 

etwaigen Ergänzungsfragen berücksichtigt werden müsste. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

 

 

 

Moritz Mayer 


